
Selbsterklärung zur wirtschaftlichen Tätigkeit


1. Identität des UnternehmensVollständiger Name und Anschrift



2. Definitionen und Erläuterungen
Förderungen des Landes Hessen können unter das EU-Beihilferecht fallen, sofern alle Voraussetzungen nach Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) erfüllt sind.
Gemäß Artikel 107 AEUV besteht ein grundsätzliches Beihilfeverbot. Hiernach sind „staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigen“.
Eine Legaldefinition des Unternehmensbegriffs ist im AEUV nicht gegeben. Die Auslegung des Unternehmensbegriffs muss daher anhand der von der Rechtsprechung aufgezeigten Grundsätze erfolgen. Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs umfasst der Begriff des Unternehmens
„jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung“. Eine wirtschaftliche Tätigkeit ist „jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anzubieten“.
Der Unternehmenscharakter einer Einrichtung hängt daher nicht von der Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) oder ihrer wirtschaftlichen Zielsetzung (gewinnorientiert oder gemeinnützig) ab, sondern allein davon, ob die Einrichtung eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, d. h. Waren und/oder Dienst- leistungen auf einem bestimmten Markt anbietet. In einem solchen Fall fällt die staatliche Finanzierung wirtschaftlicher Tätigkeiten grundsätzlich unter das Beihilfeverbot des Artikels 107 Absatz 1 AEUV, wenn auch alle anderen Voraussetzungen des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllt sind und keine Ausnahme- regelung anwendbar ist.

3. Erklärung

	☐	Ich/Wir versichere/versichern, kein Unternehmen („wirtschaftlich tätige Einheit“) im Sinne der oben genannten Erläuterungen zu sein und keine wirtschaftlichen Tätigkeiten auszuüben.1

	☐	Ich/Wir sind Unternehmen („wirtschaftlich tätige Einheit“) im Sinne der oben genannten Erläuterungen und üben wirtschaftliche Tätigkeiten aus.2
Eine Selbsterklärung über bereits erhaltene De-Minimis-Beihilfen wird beigefügt.



Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit der vorgenannten Angaben.

Datum, Ort	Rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel

	Name der/des Zeichnenden (Druckbuchstaben)
	

	Funktion
	



[bookmark: _bookmark0]1 Projekte zur Steigerung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit von Start-up-Unternehmen im Sinne von Nr. 3.1 der Förderrichtlinie durch Unterstützung bei der Entwicklung, Realisierung und Etablierung ihrer Geschäftsidee erfolgen grundsätzlich beihilfenfrei, sofern das Start-up-Unternehmen keine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 107 I AEUV ausübt.
[bookmark: _bookmark1]2 Die nach Nr. 3.1 der Förderrichtlinie gewährte Förderung für wirtschaftlich tätige Start-up- und Scale-up-Unternehmen zur
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit erfolgt auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 (Amtsblatt der EU L vom 15. Dezember 2023) sofern die dort genannten Voraussetzungen eingehalten werden.
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Selbsterklärung über „De-minimis“-Beihilfen


1. Identität des UnternehmensVollständiger Name und Anschrift





2. Definitionen und Erläuterungen
In dieser Erklärung sind nach Maßgabe der nachfolgenden Definitionen alle De-minimis-Beihilfen anzugeben, die Ihr Unternehmen bzw. Unternehmensverbund i.S.v. Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2831 erhalten oder bereits beantragt hat.

De-minimis-Beihilfen
De-minimis-Beihilfen gemäß den Verordnungen (EU) 2023/28311, (EU) 1407/20132, (EU) 1408/20133 und (EU) 717/20144 im relevanten Zeitraum sind anzugeben.
Anzugeben sind alle Formen dieser De-minimis-Beihilfen (z.B. Zuschüsse, Beteiligungen, Darlehen, Bürgschaften, etc.) aller öffentlichen Mittelgeber (z.B. Bund, Land, Kommune, öffentliche Förder- einrichtungen, etc.).
De-minimis-Beihilfen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gemäß den Verordnungen (EU) 2023/28325 und (EU) 360/20126 sind nicht anzugeben.

Relevanter Dreijahreszeitraum:
· Für Allgemeine De-minimis-Beihilfen: Anzugeben sind erhaltene De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von 36 Monaten vor Zeichnung dieser Erklärung.

· Für Agrar-De-minimis-Beihilfen und Fisch-De-minimis-Beihilfen: Anzugeben sind erhaltene De- minimis Beihilfen im laufenden Kalenderjahr sowie in den beiden vorangegangenen, vollständigen Kalenderjahren vor Zeichnung dieser Erklärung.

Beträge und Gewährungszeitpunkte:
Die Beträge und Gewährungszeitpunkte sind den bisher erhaltenden De-minimis-Bescheinigungen zu entnehmen.
Als Gewährungszeitpunkt einer De-minimis-Beihilfe gilt der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen einen Rechtsanspruch auf die Beihilfe erhält; dies ist regelmäßig mit Bekanntgabe und damit verbundener Wirksamkeit des Zuwendungsbescheides gem. § 41 Abs. 1 VwVfG der Fall.
Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen in einem Zeitraum von drei Jahren gewährt und aktuell beantragt wurden, angegeben werden. Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die De-minimis-Beihilfen dem Unternehmen zugerechnet, welches die Geschäftsbereiche übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen verwendet wurden.
Ist dies nicht möglich, muss eine anteilige Aufteilung auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufspaltung erfolgen.

[bookmark: _bookmark2]1	Amtsblatt der EU L vom 15.12.2023 („Allgemeine De-minimis-Verordnung“)
[bookmark: _bookmark3]2	Amtsblatt der EU L 352/1 vom 24.12.2013 („Allgemeine De-minimis-Verordnung“)
[bookmark: _bookmark4]3	Amtsblatt der EU L 352/9 vom 24.12.2013, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/2391 der Kommission vom 04.10.2023, Amtsblatt der EU L 2023/2391, vom 05.10.2023 („Agrar-De-minimis Verordnung“)
[bookmark: _bookmark5]4	Amtsblatt der EU L 190/45 vom 28.06.2014, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/2391 der Kommission vom 04.10.2023, ABl. der EU L 2023/2391 vom 05.10.2023 („Fisch-De-minimis Verordnung“)
[bookmark: _bookmark6]5	Amtsblatt der EU L vom 15.12.2023 („DAWI“)
[bookmark: _bookmark7]6	Amtsblatt der EU L 114/8 vom 26.04.2012, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2023/2391 vom 04.10.2023. Amtsblatt der EU L vom 05.10.2023 („DAWI“)
[image: Ein Bild, das Text, Schrift, weiß, Logo enthält.
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Unternehmen bzw. Unternehmensverbund
Ein Unternehmen bzw. ein Unternehmensverbund gilt als „ein einziges Unternehmen“ im Sinne von Art. 2 Nr. 2 4 VO (EU) 2023/2831, wenn mehrere Unternehmen in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:
a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;
b) 	ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;
d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.
Auch Unternehmen, die über ein anderes oder mehrere andere Unternehmen zueinander in mindestens einer der Beziehungen gemäß den Buchstaben a bis d stehen, werden als ein einziges Unternehmen betrachtet.

Kumulierung
Anzugeben sind auch andere staatliche Beihilfen (außer De-minimis-Beihilfen), die für dieselben beihilfefähigen Kosten oder für dieselbe Risikofinanzierungsmaßnahme wie die beantragte De-minimis- Beihilfe gewährt wurden oder beantragt sind.


3. Erklärung
3.1. Angaben zu bereits erhaltenen oder beantragten weiteren De-minimis Beihilfen

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass das von mir/uns vertretene Unternehmen sowie im Sinne der Verordnung (EU) 2023/2831 mit ihm verbundenen Unternehmen in einem Zeitraum von 36 Monaten bzw. drei Jahren 
☐ keine	☐ in den Tabellen unter Ziff. 3.2. angegebenen

De-minimis Beihilfen im Sinne folgender Verordnungen erhalten bzw. beantragt hat / haben:
· Allgemeine-De-minimis-Beihilfen
Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13.12.2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. DE Reihe L vom 15.12.2023) bzw. Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. Nr. L 352 vom 24.12.2013, S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/2391 der Kommission vom 04.10.2023, (ABl. Nr. L vom 05.10.2023)
· Agrar-De-minimis-Beihilfen
Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABl. Nr. L 352 vom 24.12.2013, S. 9), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2023/2391 vom 04. 10.2023 (ABl. L vom 05. Oktober 2023)
· Fisch-De-minimis-Beihilfen
Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27.06.2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minims-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. Nr. L 190 vom 28.06.2014, S. 45), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2023/2391 vom 04.10.2023 (ABl. L vom 05.10.2023)

3.2 Angaben zu bereits erhaltenen oder beantragten De-minimis Beihilfen im Einzelnen

	Unternehmen bzw.
Unternehmens- verbund
(gemäß Art. 2 Abs. 2
	
Datum Be- scheid / Vertrag
	


Beihilfegeber
	
Akten- zeichen / Förderkenn- zeichen
	De-minimis-
Beihilfen*
	Fördersumme in EUR
(z. B.
Zuschuss-, Darlehens-, Bürgschafts- betrag)
	

Beihilfe- wert in EUR

	
	
	
	
	Allgemeine
	Agrar
	Fisch
	
	

	VO 2023/2831)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	☐	☐	☐	
	

	
	
	
	
	☐	☐	☐	
	

	
	
	
	
	☐	☐	☐	
	

	
	
	
	
	☐	☐	☐	
	

	
	
	
	
	☐	☐	☐	
	


* Bitte kreuzen Sie an, um welche De-minimis-Beihilfen es sich handelt und berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Zeiträume, die zu betrachten sind (Allgemein: 36 Monate; Agrar und Fisch: laufendes Jahr und zwei vorangegangene, vollständige Kalenderjahre).




☐ Zum jetzigen Zeitpunkt wurden folgende De-minimis Beihilfe bereits beantragt, die aber noch nicht bewilligt wurden

	Unternehmen bzw. Unternehmens-
verbund
(gemäß Art. 2 Abs. 2 VO 2023/2831)
	
Datum des Antrags
	
Beihilfengeber (Aktenzeichen bitte ebenfalls angeben)
	Form der Beihilfe (z. B.
Zuschuss-, Darlehens-, Bürgschafts- betrag)
	
voraussichtliche Fördersumme (EUR)
	
voraussichtlicher Beihilfewert (EUR)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3.3 Angaben zur Kombination mit anderen Beihilfen
Die hier relevante De-minimis-Beihilfe wird mit weiteren staatlichen Förderungen für das gleiche Projekt / die gleichen förderfähigen Kosten kombiniert bzw. kumuliert:
☐ nein	☐ ja, folgende:




Wichtiger Hinweis:

Bei Nutzung der De-minimis-pflichtigen Angebote der Trägerstelle wird von ihr eine De-minimis- Bescheinigung erstellt. Diese Bescheinigung ist bei eventuellen künftigen Beantragungen als Nachweis für die vergangenen De-minimis-Beihilfen vorzulegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben in den Punkten 1 und 3 subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Ihnen unverzüglich Änderungen der vorgenannten Angaben zu übermitteln, sobald mir/uns diese bekannt werden.






Datum, Ort	Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsbefugten, Stempel


	Name der/des Zeichnenden (Druckbuchstaben)
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